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KLÄGERIN UND WIDERBEKLAGTE 

Nokia Technologies Oy, vertreten durch ihren Präsidenten Patrik Hammarén, Karakaari 7, 

02610 Espoo, Finnland,  

 

vertreten durch:  Rechtsanwälte Christian Harmsen, Dr. Tobias Wilcke, 

Bird & Bird LLP, Carl-Theodor-Straße 6, 40213 

Düsseldorf. 

 

 

BEKLAGTE UND WIDERKLÄGERINNEN 

1. Acer, Inc., vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, 15 8F, 88, Sec. 1, Xin Tai 5th Rd., 

Xizhi, Neu-Taipeh 221, Taiwan, 

 

2. Acer Computer GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführer Emmanuel Pierre Marie 

Fromont, Tai-Chi Shih, Wilfried Thom, Robert Perenz, Kornkamp 4, 22926 Ahrensburg, 

 

3. CPYou B.V., vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, Europalaan 89, 5232BC 's-

Hertogenbosch, Niederlande, 

 

vertreten durch:  Rechtsanwalt Dr. Thomas Lynker, Rechtsanwältin 

Evelyn Höfer, Rechtsanwalt Christian Werner, Taliens, 

Amalienstraße 67, 80799 München. 
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STREITPATENT 

Europäisches Patent Nr. EP 2 661 892 

 

SPRUCHKÖRPER/KAMMER 

Spruchkörper 2 der Lokalkammer München 

 

MITWIRKENDE RICHTER/INNEN 

Diese Entscheidung wurde durch den Vorsitzenden Richter Dr. Daniel Voß (Berichterstatter), 

den rechtlich qualifizierten Richter Dr. Georg Werner, den rechtlich qualifizierten Richter Dr. 

Walter Schober und den technisch qualifizierten Richter Eric Augarde erlassen. 

 

VERFAHRENSSPRACHE 

Deutsch 

 

GEGENSTAND DES VERFAHRENS 

Verletzungsklage und Widerklage auf Nichtigerklärung – Anträge nach Regel 265.1 VerfO und 

Regel 370.9 (b) (i) VerfO. 

 

 

 

SACHVERHALT 

1 Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des Europäischen Patents mit 

einheitlicher Wirkung EP 2 661 892 (UPC_CFI_293/2025) in Anspruch. Die Beklagten haben 

Widerklage auf Nichtigerklärung des Streitpatents erhoben (UPC_CFI_868/2025). Termin zur 

mündlichen Verhandlung war auf den 17. Juni 2026 anberaumt. Das schriftliche Verfahren 

wurde am 12. Juni 2026 beendet, das Zwischenverfahren sollte am 15. Juni 2026 enden. 

 

 

 

ANTRÄGE 

2 Die Klägerin beantragt mit am 12. Juni 2026 eingegangenem Schriftsatz, 

 

die Rücknahme der Klage zuzulassen und 

 

ihr 50% der gezahlten Gerichtsgebühr zurückzuerstatten. 

 

3 Die Beklagten stimmen der Klagerücknahme zu. 

 

4 Sie beantragen mit am 15. Juni 2026 eingegangenem Schriftsatz, 
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- die Rücknahme der Widerklage auf Nichtigerklärung des EP 2 661 892 zu 

gestatten und das Widerklageverfahren durch Entscheidung für beendet zu 

erklären; 

 

- die anteilige Erstattung von 40 % der für die Widerklage entrichteten 

Gerichtsgebühr – mithin 40 % von 15.000 EUR = 6.000 EUR – an die Wider-

klägerin anzuordnen 

 

5 Die Klägerin stimmt der Klagerücknahme zu. 

 

6 Die Parteien haben mitgeteilt, dass Kostenanträge nicht gestellt werden und aufgrund einer 

außergerichtlichen Einigung über die Kosten von einer Kostenentscheidung abgesehen 

werden kann. 

 

 

 

GRÜNDE FÜR DIE ANORDNUNG 

7 Die Zulassung der Klagerücknahmen hat ihre Grundlage in Regel 265.1 und .2 VerfO. Die 

Anordnungen über die Kostenerstattung folgen aus Regel 370.9 (b) VerfO in der seit dem 1. 

Januar 2026 geltenden Fassung (nachfolgend: n.F.). 

 

I. 

8 Die Klagerücknahmen sind zuzulassen. 

 

1. 

9 Gemäß Regel 265.1 VerfO kann der Kläger die Rücknahme seiner Klage beantragen, solange 

noch keine Endentscheidung über die Klage ergangen ist. Das Gericht entscheidet über den 

Antrag nach Anhörung der anderen Partei. Der Rücknahmeantrag wird nicht zugelassen, 

wenn die andere Partei ein berechtigtes Interesse daran hat, dass das Gericht über die Klage 

entscheidet. Die Regelung gilt für Klagen ebenso wie für Widerklagen. 

 

2. 

10 Keine der Parteien hat ein berechtigtes Interesse im Sinne von Regel 265.1 VerfO an einer 

Sachentscheidung geltend gemacht. Ein solches Interesse ist auch sonst nicht ersichtlich. 

Vielmehr haben die Beklagten der Rücknahme der Verletzungsklage und die Klägerin der 

Rücknahme der Widerklage zugestimmt. 

 

II. 

11 Die Rechtsfolge der Zulassung der Klagerücknahme besteht nach Regel 265.2 (a) und (b) 

VerfO darin, dass das Verfahren für beendet erklärt wird und die Entscheidung in das Register 

aufgenommen wird. 
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12 Weiterhin hat das Gericht gemäß Regel 265.2 (c) VerfO eine Kostenentscheidung gemäß Teil 

I. Kapitel 5 der Verfahrensordnung zu treffen. Obgleich die Regelung angesichts ihres 

Wortlauts explizit nur auf die Regeln des Kostenfestsetzungsverfahrens, d.h. auf die Regeln 

150 ff. VerfO verweist, hat das Gericht bei Rücknahme einer Klage (auch) eine 

Kostengrundentscheidung im Sinne des Art. 69 EPGÜ zu treffen (LK München, Entscheidung 

v. 11.10.2024, UPC_CFI_300/2023 – MSG gg. EJP). Sie ist von Amts wegen zu erlassen; 

eines eigenen Antrags der Parteien bedarf es nicht. Allerdings ist eine Vereinbarung der 

Parteien oder eine außergerichtliche Einigung über die Kosten bei der Kostenentscheidung 

zu berücksichtigen. Äußern die Parteien, keine Entscheidung über die Kosten der Parteien zu 

beantragen, kann dies im Rahmen der Kostenentscheidung berücksichtigt werden. Diese 

Äußerung ist regelmäßig dahingehend zu verstehen, dass zwischen den Parteien keine 

Kostenerstattung stattfinden und jede Partei ihre eigenen Kosten tragen soll. So liegt der Fall 

hier. 

 

III. 

13 Der Klägerin und den Beklagten sind im Ergebnis keine Gerichtsgebühren zu erstatten.  

 

1. 

14 Im Streitfall ist Regel 370.9 VerfO in der seit dem 1. Januar 2026 geltenden Fassung 

anwendbar, weil die Klagerücknahmen erst nach dem 31. Dezember 2026 und damit nach 

Inkrafttreten der Neuregelung eingereicht wurden. 

 

15 Das Berufungsgericht hat in vier Entscheidungen klargestellt, dass der Zeitpunkt der 

Einreichung des Antrags auf Rücknahme der Klage dafür entscheidend ist, welche Fassung 

von Regel 370.9 VerfO anwendbar ist. Liegt dieser Zeitpunkt nach dem 31. Dezember 2025, 

gilt die neue Rechtslage (CoA, UPC_CoA_257/2025, Entscheidung vom 9. Januar 2026; 

UPC_CoA_895/2025, Entscheidung vom 6. März 2026; UPC_CoA_896/2025, Entscheidung 

vom 6. März 2026; UPC_CoA_15/2026, Entscheidung vom 9. März 2026). 

 

16 Vor diesem Hintergrund vermag sich der Spruchkörper der abweichenden Auffassung der 

Lokalkammer Mannheim (Entscheidung v. 27.03.2026, UPC_CFI_1390/2025) nicht 

anzuschließen und sieht auch keine Notwendigkeit, die Berufung zuzulassen. 

 

2. 

17 Aufgrund der Anwendbarkeit von Regel 370.9 VerfO in der seit dem 1. Januar 2026 geltenden 

Fassung können die Beklagten bereits deshalb keine Gebührenrückerstattung verlangen, weil 

Regel 370.9 VerfO keinen Erstattungstatbestand für die hier vorliegende Fallkonstellation 

vorsieht. Der Antrag auf Zulassung der Rücknahme der Widerklage wurde von den Beklagten 

erst am 15. Juni 2026 gestellt und damit nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens am 12. 

Juni 2026. Der Erstattungstatbestand der Regel 370.9(b) VerfO findet keine Anwendung. Für 

eine Rücknahme der Klage vor Abschluss des Zwischenverfahrens besteht kein 

Erstattungstatbestand. Die Beklagten berufen sich insofern auch nur auf die hier nicht 

anwendbare alte Fassung der Verfahrensordnung. 
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3. 

18 Die Klägerin hat die Rücknahme der Verletzungsklage zwar noch vor Abschluss des 

schriftlichen Verfahrens gestellt, so dass eine Erstattung gemäß Regel 370.9(b) VerfO in 

Betracht käme. Das Gericht übt jedoch das ihm gemäß Regel 370.9(e) VerfO zustehende 

Ermessen aus und verweigert eine Gebührenerstattung. 

 

19 Gemäß Regel 370.9(e) VerfO kann das Gericht in außergewöhnlichen Fällen unter 

Berücksichtigung insbesondere des Verfahrensstadiums und des Verhaltens der Partei im 

Verfahren die nach Buchstaben (b) und (c) zahlbare Rückerstattung verweigern. 

 

20 Nach Sinn und Zweck der Erstattungsregeln ist unter Berücksichtigung des 

Verfahrensstadiums und des Verhaltens der Partei ein außergewöhnlicher Fall jedenfalls dann 

anzunehmen, wenn die im schriftlichen Verfahren gesetzlich vorgesehenen Schriftsätze 

ausgetauscht und alle Schriftsatzfristen abgelaufen sind, so dass das schriftliche Verfahren 

nur noch formal beendet werden muss, und die inhaltliche Vorbereitung des 

Verhandlungstermins durch den Berichterstatter bereits weit gediehen ist (vgl. auch 

Lokalkammer Hamburg, Anordnung v. 28.05.2026, UPC_CFI_1125/2025 – Avago gg. 

Renault). Denn die Erstattungsregel gemäß Regel 370.9(b) VerfO möchte einen Anreiz 

setzen, die Klage möglichst frühzeitig zurückzunehmen, um so das Gericht von dem mit der 

Verhandlungsvorbereitung verbundenen Arbeitsaufwand, der zeit-, personal- und damit 

kostenintensiv ist, zu entlasten.  

 

21 So liegt der Fall hier. Formal war das schriftliche Verfahren noch nicht beendet. Vor allem 

hatte die Klägerin noch einen Antrag nach Regel 36 VerfO gestellt, der dazu führte, dass das 

schriftliche Verfahren erst am 12. Juni 2026 beendet wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte der 

technische Richter jedoch bereits seine vorläufige Auffassung (Votum) zum Verfahren 

abgegeben. Auch der Berichterstatter hatte sein Votum mit Ausnahme der letzten 

Ausführungen zum Kartellrechtseinwand, die unter anderem aufgrund des noch zu 

erwartenden Schriftsatzes nicht abgeschlossen waren, ebenfalls erstellt. Angesichts des in 

weniger als einer Woche anstehenden Verhandlungstermins konnte die Klägerin nicht 

erwarten, dass sie durch eine Klagerücknahme am letzten Tag des schriftlichen Verfahrens 

das Gericht gemäß der Zweckrichtung der Regel 370.9(b) VerfO hätte entlasten können. Dass 

dieses Ergebnis dem Gedanken von Regel 370.9 VerfO entspricht, zeigt auch der Umstand, 

dass die Beklagten die Widerklage auf Nichtigerklärung unter denselben Umständen wie die 

Klägerin mit nur zwei Werktagen Verzögerung ebenfalls zurücknahmen, aber aufgrund der 

zwischenzeitigen formalen Beendigung des schriftlichen Verfahrens nicht in den Genuss einer 

Kostenerstattung gelangen. 

 

IV. 

22 Die Höhe des für die Widerklage auf Nichtigerklärung festgesetzten Streitwerts findet ihre 

Rechtfertigung in den vom Administrative Committee erlassenen „Guidelines for the 

determination of the court fees and the ceiling of recoverable costs“ vom 24. April 2023. Nach 
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deren Ziffer 2. b) (2) (ii) sollte der Wert einer Widerklage auf Nichtigerklärung dem Wert der 

Verletzungsklage zuzüglich bis zu 50 % betragen. Die Verletzungsklage wurde mit einem Wert 

von 1.000.000,00 EUR bemessen. Auswirkungen auf die Gerichtskosten hat der höhere Wert 

der Widerklage nicht, weil die Gerichtsgebühren für die Widerklage auf Nichtigerklärung den 

Gebühren für die Verletzungsklage entsprechen mit einer Gebührenobergrenze von 

20.000,00 EUR.  

 

 

 

ANORDNUNG 

 

1. Die Rücknahme der Verletzungsklage (UPC_CFI_293/2025) und der Widerklage auf 

Nichtigerklärung (UPC_CFI_868/2025) wird zugelassen.  

 

2. Die unter 1. genannten Verfahren werden für beendet erklärt. 

 

3. Diese Entscheidung ist in das Register aufzunehmen. 

 

4. In dem Verletzungsverfahren und dem Widerklageverfahren findet eine Kostenerstattung 

nicht statt. Jede Partei trägt die ihr entstandenen Kosten jeweils selbst. 

 

5. Der Streitwert wird für die Verletzungsklage auf 1.000.000,00 EUR und für die Widerklage 

auf Nichtigerklärung auf 1.500.000,00 EUR festgesetzt.  

 

6. Die weitergehenden Anträge der Parteien werden zurückgewiesen. 
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24  

25 Dr. Daniel Voß 

26 (Vorsitzender Richter) 

27  

28  

29  

30 Dr. Georg Werner 

31 (Rechtlich qualifizierter Richter) 

32  

33  

34  

35 Dr. Walter Schober 

36 (Rechtlich qualifizierter Richter) 

37  

 

 

Eric Augarde 

(Technisch qualifizierter Richter) 

38  
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Für den Hilfskanzler 

39  
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